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ANLAGE 

Schlussfolgerungen des Rates zu Burundi 

1. Trotz aller Bemühungen der internationalen Gemeinschaft ist die Situation in Burundi 

weiterhin festgefahren. Immer wieder spielen sich in dem Land Szenen der Gewalt ab und gibt es 

Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen die Menschenrechte. Die Europäische Union 

(EU) verurteilt entschieden jede Anwendung von Gewalt, um die Krise in Burundi zu lösen. Die 

fehlende Aussicht auf eine politische Lösung erhöht das Risiko einer Radikalisierung der Stand-

punkte und von gewalttätigen Konfrontationen. Die prekäre wirtschaftliche Lage des Landes könnte 

diese Situation noch weiter verschärfen. In diesem Zusammenhang wiederholt die EU, dass der 

Schutz und die Unterstützung der Bevölkerung für sie Vorrang haben. 

2. Nur ein inklusiver politischer Dialog unter internationaler Vermittlung, der das Abkommen 

von Arusha und die Verfassung Burundis achtet, wird zu einer Lösung der Krise führen. Die EU 

begrüßt die Vermittlungsbemühungen der Ostafrikanischen Gemeinschaft (EAC), die das erste 

Treffen des innerburundischen Dialogs am 28. Dezember in Entebbe ermöglicht haben. Es ist 

dringend erforderlich, dass der innerburundische Dialog in einem wirklich inklusiven Rahmen und 

ohne Vorbedingungen wiederaufgenommen wird. Die EU appelliert an alle Parteien, insbesondere 

an die burundischen Behörden, sich in diesem Sinne zu engagieren. 

3. Die EU nimmt die Beschlüsse zur Kenntnis, die der Rat für Frieden und Sicherheit der 

Afrikanischen Union (AU) auf seiner 571. Tagung am 29. Januar 2016 auf der Ebene der Staats- 

und Regierungschefs gefasst hat. Die EU begrüßt den Beschluss der AU, eine sehr hochrangige 

AU-Delegation nach Burundi zu entsenden, um Kontakt mit den höchsten Repräsentanten der 

Republik und den anderen beteiligten burundischen Parteien aufzunehmen. Ihre Abreise nach 

Burundi sollte so schnell wie möglich erfolgen, damit Konsultationen zum inklusiven inner-

burundischen Dialog aufgenommen werden können. Die EU begrüßt den an alle beteiligten Parteien 

in Burundi gerichteten Appell, dem Ansinnen der Vermittler zur Fortsetzung eines echten und 

inklusiven Dialogs ohne Vorbedingungen unverzüglich nachzukommen. Die EU sieht ferner die 

nachdrückliche Verurteilung jeglicher Gewalt durch die AU, egal von wem sie ausgeübt wird, 

sowie die Verurteilung der nach wie vor bestehenden Straflosigkeit als ermutigende Zeichen. 
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4. Die EU begrüßt den Besuch des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen am 21./22. Januar 

2016 in Burundi und weist auf die Bedeutung hin, die die Mitglieder des VN-Sicherheitsrates einer 

politischen Lösung in Burundi, die von einer internationalen Präsenz in dem Land getragen wird, 

beimessen. In diesem Zusammenhang begrüßt sie die Arbeit des Sonderberaters des General-

sekretärs. Die EU unterstützt eine stärkere Einbindung der VN, der AU und der EAC in die 

Vermittlungsbemühungen und betont erneut, dass sie sich zu diesen Bemühungen bekennt. 

Die EU erinnert daran, dass die internationale Gemeinschaft auf eine Verschlechterung der 

Situation vorbereitet sein muss und dass es wichtig ist, die diesbezüglichen Arbeiten fortzusetzen; 

sie ist bereit, die Maßnahmen der VN und der AU zu unterstützen, die darauf abzielen, über 

koordinierte Notfallpläne zu verfügen. 

5. Da keine positiven Signale erkennbar sind, wird die EU die geeigneten Maßnahmen ergreifen, 

die erforderlich sind. Die Konsultationen nach Artikel 96 des Cotonou-Abkommens vom 

8. Dezember 2015 in Brüssel haben nicht dazu geführt, dass der Missachtung wesentlicher 

Elemente der Partnerschaft durch Burundi begegnet werden konnte. Es ist von zentraler Bedeutung, 

dass die burundische Regierung – wie vom VN-Sicherheitsrat und vom AU-Rat für Frieden und 

Sicherheit gefordert – am innerburundischen Dialog tatsächlich teilnimmt. Auch jede andere 

Maßnahme, die eine Befriedung bewirkt und eine politische Öffnung ermöglicht, wird als ein sehr 

wichtiges positives Signal gewertet. Die EU, die einer der Hauptentwicklungspartner Burundis ist, 

bekräftigt ihren Willen, das burundische Volk durch seine Entwicklungsmaßnahmen weiterhin zu 

unterstützen. 

6. Die EU ist nach wie vor bereit, humanitäre Maßnahmen zugunsten der Menschen in Burundi 

zu finanzieren, und ruft die Behörden auf, den humanitären Helfern in Burundi einen direkten, 

sicheren und ungehinderten Zugang zu garantieren. 

7. Die jüngsten Angriffe der bewaffneten Rebellengruppen gegen die Ordnungskräfte und die 

Institutionen des Landes sind ebenso wenig hinzunehmen wie der unverhältnismäßige Einsatz von 

Gewalt durch die internen Sicherheitskräfte bei Repressalien. Die EU bringt ihre Solidarität mit 

allen Gewaltopfern zum Ausdruck. 
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8. Die EU weist erneut darauf hin, dass jeder, der an Gewalttaten, Menschenrechtsverletzungen 

oder schweren Verstößen gegen die Menschenrechte, darunter Aufstachelung zum Hass, beteiligt 

ist, zur Rechenschaft gezogen und vor Gericht gebracht werden muss. Die EU erinnert an die von 

ihr bereits am 1. Oktober 2015 beschlossenen restriktiven Maßnahmen und erklärt, dass sie bereit 

ist, restriktive Maßnahmen gegen all jene zu verhängen, deren Verhalten zu Gewalt und 

Repressionen und zu schweren Menschenrechtsverletzungen geführt hat oder führen wird und/oder 

die den Bemühungen um eine politische Lösung in dem von der AU oder der EAC vorgeschlagenen 

Rahmen im Wege stehen. 

9. Die EU ist weiterhin zutiefst besorgt angesichts der steigenden Zahl der gemeldeten 

Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen die Menschenrechte, an denen in einigen Fällen 

auch die Sicherheitskräfte beteiligt sind. Die Mitteilungen des Hohen Kommissars der Vereinten 

Nationen für Menschenrechte über die mutmaßliche Existenz von Massengräbern, von Fällen 

sexueller Gewalt, von willkürlichen Verhaftungen, von verschwundenen Personen und Massen-

hinrichtungen sind alarmierend und erfordern eine umfassende Aufklärung im Rahmen einer 

eingehenden, unabhängigen und glaubwürdigen Untersuchung. 

10. Die Europäische Union ist ebenfalls zutiefst besorgt über die Einschüchterung und fortge-

setzte Schikanierung von Vertretern der Opposition und der Zivilgesellschaft. Sie weist die 

burundische Regierung auf ihre internationalen Verpflichtungen im Rahmen des Internationalen 

Pakts über bürgerliche und politischen Rechte hin, die insbesondere die Achtung der Grund-

freiheiten und der Rechtsstaatlichkeit sowie die Behandlung justizieller Angelegenheiten, vor allem 

das Recht auf ein faires und unabhängiges Verfahren, betreffen. Sie fordert die burundische 

Regierung auf, die Freiheit der Meinungsäußerung sowie die Pressfreiheit zu gewährleisten, so dass 

burundische und ausländische Journalisten recherchieren und berichten können, ohne dass sie 

behindert oder eingeschüchtert werden. Die Opposition muss sich der Gewalt enthalten. 
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11. In diesem Zusammenhang unterstützt die EU in vollem Umfang die Entsendung von Experten 

der AU und einer Expertenmission durch den Hohen VN-Kommissar für Menschenrechte im 

Einklang mit der Entschließung, die vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen auf seiner 

Sondertagung vom 17. Dezember 2015 angenommen wurde. Nicht zuletzt angesichts der vor 

kurzem erfolgten Wahl Burundis in den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen appelliert die 

EU an die burundischen Behörden, den Einsatz der Experten zu erleichtern, deren Präsenz ihrer 

Ansicht nach zur Befriedung und zum Schutz der Bevölkerung beitragen wird. 

12. In den letzten Jahren haben die Zusammenarbeit und die Entwicklung in der Region der 

Großen Seen bedeutende Fortschritte gemacht. Die Krise in Burundi stellt die jüngsten Errungen-

schaften in Frage. Die EU appelliert an das Verantwortungsbewusstsein aller Länder der Region, 

damit sie zu einer Lösung der Krise beitragen und in keiner Weise die Handlungen der bewaffneten 

Gruppierungen unterstützen. 
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